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^meljpunît bes VleteS ein fe'gr niebriger unb bas
aïmelettung§Dermôgen ebenfalls ein febt geringes ift,

"Jûn bet bet Vleilötung mittels bet Sjetrçlen»
«auetftojfiamme mögltcbft rafe| arbeiten, befonbetS bei

mnenJSIeiblecben erforöert bie ©dbroelBung febr gtoBe
K®« W unb Qeftidltdfttelt. Vei neiget gfibrung
ïirii.ri'"'^ ^ aber bie autogene ©ctjroetBung oon
-otetbleiben foroobl nnttfd&aftttd} rote tecbnlfdjj nut befienS
î» empfehlen. ©te Vlellöter unb Vlelfd&œetBer jtab in

» ?.fel)t gut besabü. Serfcblebene lebenS»

ge|açïHc|e ©rEtanfungen unb audb So'oeSfätle bei Vlei»
lotetn, bie abet roeniget auf Vlei», als auf Irfero
.^ÖMtungen prßcfgefü|rt sterben nuiBten, |aben bap

on ^ geübten VleUöter immer feltener mürben,

t - Inmenbung bet autogenen ©cbroeiBflamme
gaoen ftc^ bie Verbältnlffe mieber gebeffert. ©egen Vtel=
®«gtftung muB fic| bet ©dbroeiBer felbft fd&fifeen, inbem
* auf orofj« ©auberEeit feiner $etfon ijoben Sßßert legt,

«sot allem ift es etforbetlidSj, baff bie SSablaetten nur
j/ pubet oon 93lei gereinigten ßdnhen unb menn

angängig tn ft paratem Saum unb nicht mit ben

Rnh t, eingenommen merben. öletoergiftungen
L ^efen VorftdfjtSmaB^geln fefjr feiten, bagegen

ift bei Vleilötung mit SBafferftoff auS 3tnE unb ©dE)roefel=

fäure bie ©efafjr einer Shfettoergiftung erbeblid^. Sfftan

ging balder bap fiber, ben in groBen SJlengen eleEtro»
itjtifcB geroonnenen arfenfreien 23affetfioff bet cbemifdben
©roBtnbuftrte pr Vleilötung p oermenben unb man
erjlelt bamit gute ©cfolge, tnSbefonbere ift audb bte
©efabr einer Vergiftung fo gut mte befettigt.

§lu§ ben oorftebenben ©ntroicflungen bfirfte bet Sefer
btnreicbenb etfeben b^tb baB eS für jeben Slutogen»
f^meiBer oon böc^ftex SBicbtigEelt ift, bte ©igenfdjaften
bet SJietaKe in flattern rote gefcbmoljenem 3«fianb genau
p ïennen. Sur baburcb ift er in bet Sage, allen Verhält»
niffen facbgemäB Sedbnung p tragen. 3Bet ftdb baber auf
ba§ autogene ©dbroetBen oerlegt, bet beginne feine tbeo»
retifd^en ©tublen mit einer grönbltdben SJiaterialienlebre.

Derordtttms betreffend dte Hut3b®Ï3"
nerforftitna des ^Cantons ütirid?.

(Ssfdjtuö be§ 9îegterung§rate§ oont 23. 1918.)

§ 1. ©er Raubet mit Subbolj unterftel)t ber 2luf=
ficl)t unb Kontrolle ber fantonalen 3 en t r al ft elle
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chmelzpunkè des Bleies ein sehr niedriger und das
armeleitungsvermögen ebenfalls ein sehr geringes ist,

bei der Bletlötung mittels der Azetylen-
«auerstofflamlne möglichst rasch arbeiten, besonders bei

mnen Bleiblechen erfordert die Schweiß ang sehr große
^ewmidtheit und Geschicklichkeit. Bei richtiger Führung
mr ir.?^uers ist aber die autogene Schweißung von
-otetviechen sowohl wirtschaftlich wie technisch nur bestens
M empfehlen. Die Bleilöter und Bleischweißer sind in
^?„Fàìken auch sehr gut bezahlt. Verschiedene lebens-
gefährliche Erkrankungen und auch Todesfälle bei Blei-
lern, die aber weniger auf Blei-, als auf Arsew

^Wtungen zurückgeführt werden mußten, haben dazu
geführt, daß die geübten Bleilöter immer seltener wurden.

^urch die Anwendung der autogenen Schweißflamme
yaven sich die Verhältnisse wieder gebessert. Gegen Blei-
Vergiftung muß sich der Schweißer selbst schützen, indem
r auf große Sauberkeit seiner Person hohen Wert legt,

-vor allem ist es erforderlich, daß die Mahlzeiten nur
mtt sauber von Blei gereinigten Händen und wenn
mA"? ungängig in si paratem Raum und nicht mit den

» 5^ltskleidern eingenommen werden. Bleivergiftungen
i «o bei diesen Vorsichtsmaßregeln sehr selten, dagegen

ist bei Bleilötung mit Wasserstoff aus Zink und Schwefel-
säure die Gefahr einer Arsen Vergiftung erheblich. Man
ging daher dazu über, den in großen Mengen elektro-
lytisch gewonnenen arsensreien Wasserstoff der chemischen
Großindustrie zur Bletlötung zu verwenden und man
erzielt damit gute Erfolge, insbesondere ist auch die
Gefahr einer Vergiftung so gut wie beseitigt.

Aus den vorstehenden Entwicklungen dürfte der Leser
hinreichend ersehen haben, daß es für jeden Autogen-
schweißer von höchster Wichtigkeit ist, die Eigenschaften
der Metalle in starrem wie geschmolzenem Zustand genau
zu kennen. Nur dadurch ist er in der Lage, allen Verhält-
niffen fachgemäß Rechnung zu tragen. Wer sich daher auf
das autogene Schweißen verlegt, der beginne seine theo-
retischen Studien mit einer gründlichen Materialienlehre.

Verordnung betreffend die Nutzholz-
Versorgung des Aantons Zürich.

(Beschluß deS RegierungsrateZ vom 28. März 1918.)
tz 1. Der Handel mit Nutzholz untersteht der Auf-

ficht und Kontrolle der kantonalen Zentralstelle
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für ^oCjoerforgutig unb beren Organe (CreiSforft»
ämter, BeztrfSfommtffäre beS fantonalen BrennftoffamteS,
©emeinbebrennftoffäntter unb Jörfter).

ffu biefem Jwecfe ift für bett Transport oon jeber
Art unbearbeiteten BuhbolzeS, and) rot) behauen, ge^

fpatten k., eine fdjriftlidje Bewilligung erforberlicf). tiefe
wirb für ben gefamten Berfefjr mit anbern Kantonen
non ber eibgen. Jentralftelle für .potperforguug (fd)tuei=
Zerifdje Jnfpeftiott für Jorftmefen, Sern), für ben Ber=
fetjr im Canton Qürid) auf ber Balgt, ju ©dfiff ober
mit Auto non ber fantonalen 3entralftelle für ,Spotsner=

forgung (Oberforftamt 3«virf)) auSgeftellt.
©efudje um Ausfuhr non Buhholz in aitbere Catt=

tone finb auf bem eibgenöffifd)ett Jormulare an bie fan®
tonate Jentralftelle zur Sßeiterleitung an bie eibgenöffifdje
3entratftette zu ridjten.

iJluif)oljtran§porte mit Ju1)rmerf innerhalb
beS CatttonS auS ben StaatSwatbungen, ebenfo auS
benjenigen ©emeinbe® unb Corp oratio ttSwalbuugett, in
welchen bas .spnlj liegenb nermeffen unb fordert oerfauft
wirb, fomie bie $ ran Sporte innerhalb ber @e
tu ein be bebürfen feiner befonbern Bewilligung.

tie nötigen Formulare für ©efudje um Transport'
bemittigung für Buhholz finb auf ben @emeinbebrenn=
ftoffämtern erhältlich.

Behufs drmöglidgmg einer genauen Kontrolle ntüffen
bie tranSportgefuche minbeftenS ^efyn Sage nor bem be=

abfid)tigten Abtransport eingereicht werben.
Bewilligungen f.ü r J u h r m e r f t r a n § p o r t e i n it e r=

halb beS Can ton S falten in bie Cotnpetettz ber ©e=

meinbebrennftoffämter ; bie Bewilligung tgiefür fann non
biefen bireft auf bem blauen ©efudjSformutare 1A ein®

getragen werben.
§ 2. Sie ©emeinben finb bafür nerantwortliri) unb

haben burd) itwe ©emeinbe=, Corporations- unb ißrioat®
fünfter bafür pt forgen, baff bie Auöidgubung be§ Ç)ol?,e§
in Buhholz »nb Brennholz gcrnäfj § 2 ber Brennholz»
nerorbnung nom 22. Auguft 1917 norgenommen wirb,
unb baff bie iUutfbolpranSporte ausnahmslos nur Butj=
holz in fid) fchlie|en.

Sie Bewilligung für transporte non .spolj in fürjern
ober langern Stammabfdptitten, baS trot) feines auSge»
fprochenen BrennholjdjarafterS als Buhholz (j. B. treher®
unb Sffierf'holj) beflariert wirb, ift zu oerweigern; ba§
»ols ift ju ©terholj aufzuarbeiten unb ber fantonalen
Bentralftelle für .Çoljoerforgnug zur Berfügung zu ftellen.

§ 3. Ste SorttmentSauSfdjeibung foil gemäf) § 2 ber
Brennhotznerorbnung nom 22. Auguft 1917 im Jntereffe
einer möglichft groffen Brennholzprobuftion norgenommen
werben, @§ foflen zu Brennholz nerarbeitet werben :

a) Cramme, oftige, fttorrige, frebfige, bref)wüchfige unb
fchabhafte Stämme ober Stammabfdgiitte beliebiger

îanaaaaaciaaaaaiaianaaaciaDBaa
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Starte, inelche nach bisherigem UfuS auSfchliefjlicf)
als Brennholz angesprochen würben;

b) alle Stammabfdjttitte oon Buchen unter 22 cm,
Hagebuchen unb dielten :c. unter 20 cm Snrd)meffer;

c) dfcl)en unb Al)ortte unter 12 cm Jopfftärfe.
Borbehalten finb Spezialfortimente, für welche eine

befonbere Bewilligung bei ber fantonalen Qentralftelle
einzuholen ift.

Bewilligungen zum transport non tretjer» unb 2Berf=
holz bürfen nur an folcfje Cäufer unb Sieferanten erteilt
werben, welche baS Holz für ben Selbftnerbrauch ober
im digeugewerbc zu BtthholzZU>«fen benötigen, ober ©e=

währ bafür bieten, baff baSfelbe nachträglich nicht zu
Brennzwecfen an bie Jnbuftrie abgegeben wirb.

Babelfjolz ift behufs Brennholz» bezw. ipapierf)ot§=
erzeugung auf 22 cm ßopfftärfe abzulängen mit Au§=
uahnte beSfenigen Holzes, baS nachgewiefenermajfen zu
SeitungSftangen, ©erüftftangen, Säglatten, Zaunlatten unb
Sticfelholz ober zu Batten onit minbeftenS 10x10 cm
Bierfantfette oerwenbet mirb ; im [entern Jatle finb bie

Stämme auf minbeftenS 16 cm Jopfftärfe abzulängen.
Holz unter 12 cm barf auch nicht zu Bopierholz

nerwertet werben, ^apierholzlieferuitgeu fönnen nur be=

willigt werben, wenn bafür auS ben betreffenben Schlägen
ein minbeftenS ebenfo grofjeS Brenn!)olzquantum zur Ber®

füguttg geftellt wirb.
§ 4. Jür bie Aufteilung ber Buhholz=Sransport=

bewilligungeit werben non ber fantonalen Bentralftelle
für Holzoevfnrgung folgenbe ©ebühren burd) Nachnahme
erhoben:

Jttr alle interfantonalen transporte 50 Bp. auf ben
Cubifmeter ;

für fantouale transporte auf ber difenbatjn, zu
Schiff ober mit Auto 20 Bp. auf ben Cubifmeter;

für [transporte mit Juhrmerf innerhalb bes Cam
tonS, foweit biefe gentâf) § 1 einer Bewilligung bebürfen,
fann oon ben ©emeinbezentralen ebenfalls eine ©ebühr
non 20 Bp. auf bett Cubifmeter erhoben werben, tiefe
©ebühren fönnen nom Berfäufer bent Cäufer überbunben
inerbett.

§ 5. SBer biefer Berorbttung ober ben in AuSfüfg
rung berfelbett erlaffenen Borfdjriften zuwiberhanbeft,
wirb, foweit nicht bie Befiimmuttgen beS Art. 3 beS

BunbeSratSbefchluffeS betr. bie Berforgung beS SanbeS
mit Buhholz nom l<s. ^uuuar 1918 zur Anwenbung
fomnten, mit tßolizeibufie bis auf 1000 Jr. beftraft.

§ 6. tie @ertd)te hubett bie oott ihnen ausgefällten
Strafnrteite uttnerzüglich ber eibgettöffifdjen ttttb ber fan=
toitalen ßentralfteße für Holznerforguttg mitzuteilen.

§ 7. tiefe Berorbttung tritt fofort nach ©enehmtgung
burd) bie eibgen. Jttfpeftion für Jorfiwefett in Craft.

Saut Jufc'hrift bes DberforftinfpeftorateS in Bern oottt
6. April hat baS fd)tueizertfcl)e tepartement bes Jmtern
norftehenber Berorbttung bie ©enehmigung erteilt.

Umcbiedenes.
SchnJCtjenfche gewcrblidje iieljrlings» Prüfungen.

ter foebett erfchiettene Berid)t bes Schweizer. @emerbe=
nerbaubeS über bie gewerblichen SehrlingSprüfungen im
3al)re_ 1917 nerbreitet fid) u. a. über bereu Crganifation,
turchführung ttttb ©rgebniffe, über bie bezügliche tan-
tonale ©efehgebttttg, über BerufSwahlberatung unb Jür=
forge für einheimifchen Bachwttd)S im Huubwerf. @§
wirb tteuerbittgS fonftatiert, ba^ bie früher auSfd)lieblich
prinaten unb freitnilltgeit Prüfungen burd) ©efet)e balb
überall zu einer ftaatlichen Einrichtung erhoben unb für
alle Sehnlinge obligatorifch erflärt worbett finb, woburd)
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für Holzversorgung und deren Organe < Kreisforst-
äinter, Bezirkskommissäre des kantonalen Brennstoffamtes,
Gemeindebrennstofsämter und Förster).

Zu diesem Zwecke ist für den Transport von jeder
Art unbearbeitetem Nutzholzes, auch roh beHauen, ge-
spalten ?e,, eine schriftliche Bewilligung erforderlich. Diese
wird für den gesamten Perkehr mit andern Kantonen
von der eidgen. Zentralstelle für Holzversorgung (schwei-
zerische Inspektion für Forstwesen, Bern), für den Ver-
kehr im Kanton Zürich auf der Bahn, zu Schiff oder
mit Auto von der kantonalen Zentralstelle für Holzver-
sorgnng (Obersorstamt Zürich) ausgestellt.

Gesuche um Ausfuhr von Nutzholz in andere Kau-
tone sind ans dem eidgenössischen Formulare an die kan-
tonale Zentralstelle zur Weiterleitung an die eidgenössische
Zentralstelle zu richten.

Nutzholztransporte mit Fuhrwerk innerhalb
des Kantons aus den Staatswaldungen, ebenso aus
denjenigen Gemeinde- und Korporationswaldungen, in
welchen das Holz liegend vermessen und sortiert verkaust
wird, sowie die Transporte innerhalb der Ge-
meinde bedürfen keiner besondern Bewilligung.

Die nötigen Formulare für Gesuche um Transport-
bewilligung für Nutzholz sind auf den Gemeindebrenn-
stoffämteru erhältlich.

Behufs Ermöglichung einer genauen Kontrolle müssen
die Transportgesuche mindestens zehn Tage vor dem be-

absichtigte» Abtransport eingereicht werden.
Bewilligungen f.ü r F u h r wer ktr a n s p o rte i n u e r-

halb des Kantons fallen in die Kompetenz der Ge-
meindebrennstoffämter; die Bewilligung hiesür kann von
diesen direkt auf dem blauen Gesuchsformulare 1^ ein-
getragen werden.

K 2. Die Gemeinden sind dafür verantwortlich und
haben durch ihre Gemeinde-, Korporation-!- und Privat-
förster dafür zu sorgen, daß die Ausscheidung des Holzes
in Nutzholz und Brennholz gemäß H 2 der Brennholz-
Verordnung vom 22. August 1017 vorgenommen wird,
und daß die Nutzholztransporte ausnahmslos nur Nutz-
holz in sich schließen.

Die Bewilligung für Transporte von Holz in kürzern
oder längern Stammabschnitten, das trotz seines ausge-
sprochenen Brennholzcharakters als Nutzholz (z. B. Dreher-
und Werkholz) deklariert wird, ist zu verweigern; das
Holz ist zu Sterholz auszuarbeiten und der kantonalen
Zentralstelle für Holzversorguug zur Verfügung zu stellen.

Z 2, Die Sortnnentsausscheidung soll gemäß is 2 der
Brennholzverordnung vom 22. August 1017 im Interesse
einer möglichst großen Brennholzproduktion vorgenommen
werden. Es sollen zu Brennholz verarbeitet werden :

a > Krumme, astige, knorrige, krebsige, drehwüchsiqe und
schadhafte Stämme oder Stammabschnitte beliebiger
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Stärke, welche nach bisherigen: Usus ausschließlich
als Brennholz angesprochen wurden;

d> alle Stammabschnitte von Buchen unter 22 ein,
Hagebuchen und Eichen w. unter 2V em Durchmesser;

e) Eschen und Ahorne unter 12 ein Zopfstärke.
Vorbehalten sind Spezialsortimente, für welche eine

besondere Bewilligung bei der kantonalen Zentralstelle
einzuholen ist.

Bewilligungen zum Transport von Dreher- und Werk-
holz dürfen nur an solche.Käufer und Lieferanten erteilt
werden, welche das Holz für den Selbstverbrauch oder
im Eigengewerbe zu Nutzholzzwecken benötigen, oder Ge-
währ dafür bieten, daß dasselbe nachträglich nicht zu
Brennzwecken an die Industrie abgegeben wird.

Nadelholz ist behufs Brennholz- bezw. Papierholz-
erzeugung aus 22 em Zopsstärke abzulängen mit Aus-
nähme desjenigen Holzes, das nachgewiesenermaßen zu
Leituugsstangen, Gerüststangen, Säglatten, Zaunlatten und
Stickelholz oder zu Balken von mindestens 10x10 am
Vierkantseite verwendet wird; im letztern Falle sind die

Stämme aus mindestens 10 em Zopsstärke abzulängen.
Holz unter 12 em darf auch nicht zu Papierholz

verwertet werden. Papierholzlieserungen können nur be-

willigt werden, wenn dafür aus den betreffenden Schlägen
ein mindestens ebenso großes Brennholzquantum zur Ver-
fügung gestellt wird.

H 4. Für die Aufstellung der Nutzholz-Transport-
bewilligungen werden von der kantonalen Zentralstelle
für Holzversorgung folgende Gebühren durch Nachnahme
erhoben:

Für alle interkantonalen Transporte öO Rp. auf den
Kubikmeter;

für kantonale Transporte auf der Eisenbahn, zu
Schiff oder mit Auto 20 Rp. aus den Kubikmeter;

für ^Transporte mit Fuhrwerk innerhalb des Kau-
tons, soweit diese gemäß § 1 einer Bewilligung bedürfen,
kann von den Gemeindezentraleu ebenfalls eine Gebühr
von 20 Rp. auf den Kubikmeter erhoben werden. Diese
Gebühren können vom Verkäufer den: Käufer überbunden
werden.

§ Wer dieser Verordnung oder den in Ausfüh-
rung derselben erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt,
wird, soweit nicht die Bestimmungen des Art. 3 des
Bundesratsbeschlusses betr. die Versorgung des Landes
mit Nutzholz vom 13. Januar 1018 zur Anwendung
kommen, mit Polizeibuße bis ans 1000 Fr. bestrast.

ìs 0. Die Gerichte haben die von ihnen ausgefällten
Strafurteile unverzüglich der eidgenössischen und der kan-
tonalen Zentralstelle für Holzversorgung mitzuteilen.

H 7. Diese Verordnung tritt sofort nach Genehmigung
durch die eidgen. Inspektion für Forstwesen in Kraft.

Laut Zuschrift des Obersorstinspektorates in Bern vom
0. April hat das schweizerische Departement des Innern
vorstehender Verordnung die Genehmigung erteilt.

ikttcdieileim.
Schweizerische gewerbliche Lehrlings-Prüfungen.

Der soeben erschienene Bericht des Schweizer. Gewerbe-
Verbandes über die gewerblichen Lehrlingsprüfuugen im
Jahre 1017 verbreitet sich u. a. über deren Organisation,
Durchführung und Ergebnisse, über die bezügliche kan-
tonale Gesetzgebung, über Berusswahlberatung und Für-
sorge für einheimischen Nachwuchs im Handwerk. Es
wird neuerdings konstatiert, daß die früher ausschließlich
privaten und freiwilligen Prüfungen durch Gesetze bald
überall zu einer staatlichen Einrichtung erhoben und für
alle Lehrlinge obligatorisch erklärt worden sind, wodurch


	Verordnung betreffend die Nutzholzversorgung des Kantons Zürich

